
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/5/30 2Ob54/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1963

Norm

WWG §15 Abs16

Rechtssatz

Für das Zustandekommen einer Vereinbarung im Sinne des § 15 Abs 16 WWG reicht die allgemeine Zustimmung der

Mieter, einen auf Grund der Bestimmungen des § 15 Abs 11 und 14 WWG zu errechnenden gesetzlich zulässigen

Mietzins zu bezahlen, aus.

Entscheidungstexte

2 Ob 54/63

Entscheidungstext OGH 30.05.1963 2 Ob 54/63
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